
Kundmachung

Diejenigen , welche vom Ratto-
nalgarde - Dber -Commando zu
Dtcnstverrichtnngen Pferde er¬
halten haben , werden bet stren¬
ger Verantwortung anfgefor-
dert , dieselben , sie mögen dem
Staate oder Privateigenthü-
mern gehören , dem Stallmeister
Sensel in der Stallburg un¬
verzüglich zu übergeben.

Wien ami . November 1848.

Von der Permanenz des Gemeinde-
rathes der Stadt Wien.

Aus der kr k. Hof - und Staatsdruckerei.
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